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— 150 —

— (Korresp.) Unter Allem, was bisher über die BesoldungS-
Verhältnisse unseres Standes in diesem Blatte erschien, hat mir nichts
so gut gefallen, als letzthin die Bemerkung : „Schämt sich das Amtsblatt

nicht, solche Besoldungen in die Welt hinaus zu schreiben?!"
Das ist der wahre Jakob, es muß die Scham erwachen, und zwar
oben, sonst bessert es nicht.

So lange die Tit. Erziehungsdirektion Schulen mit Fr. 50, 75
u. s. w. Besoldung ausschreiben läßt; so lange sie als oberste
Erziehungsbehörde filzigen' Gemeinden gestattet, lumpige Wohnungen,
Rauchhöhlen, durch die jeder Wind pfeift, — ferner jeden Grienhitgel,

den sie dem Lehrer als „Pflanzland" anweisen, und jedes
Scheit Holz hoch zu tariren, damit sie wenigstens etwas auf dem

Papier haben: so lange ist's mit der ökonomischen Besserstellung der
Lehrer aus. Das hat die Zeit bereits gelehrt. Ja die Gemeinden
werden sogar noch erfinderisch im Düpiren : sie rechnen allbereits dem
Lehrer das Material an, mit dem er für ihre Kinder de» Ofen heizen

soll (hörts, hörts Geschah wol auch anderwärts und zu
andern Zeiten Solches?! Bald wird er für das Schulzimmer Miethe
zahlen müssen. Wenn auch das Schulgesetz kein Minimum festsetzt,
so gestattet es doch, auf Besoldungserhöhung zu dringen. Der
Herr Erziehungsdirektor gestatte keine Schnle auszuschreiben unter
Fr. 150 von der Gemeinde, dazu werden jedem Lehrer im ganzen
Kanton unangerechnet zugewiesen: eine geräumige gesunde Wohnung

und wenigstens 1 Klf. Holz und 1 Juch. gutes Land. (Wollen
die Gemeinden das Vchulzimmer warm haben, so mögen sie

Material liefern.). Das wäre, wenn auch nicht viel, doch afange öp-
pis ; und hiezu braucht es keine vollständige Reorganisation, das ist
schnell geschehen; und will er das nicht von sich aus, so ist ja bald
ein solches Gesetzlein ausgearbeitet und dem Großen Rathe vorgelegt,

der es, in guter Hoffnung auf eise einstige Schulreform und
Organisation, als Nachtrag zum Schulgesetz von 1835 gewiß genehmigen

würde.
Thnrga«. Das berner'sche Schulblatt enthält nicht weniger

als 21 Ausschreibungen von Schulen, unter welchen, Wohnung
und Pflanzland inbegriffen, eine einzige 869 Fr., eine
zweite 440 Fr. eine dritte 344 Fr. eine vierte 300 Fr. abwirft^
sämmtliche übrigen aber weniger als 300 Fr. und zwar herab bis
auf 75 Fr., sage fünf und siebenzig neue Fr., eintragen. Mit dieser
elenden Besoldung soll der berner'sche Lehrer sich und seine Familie-
erhalten und an einigen Orten gar noch dieHeize für denSchul-
ofen bezahlen! Das klingt denn doch wie Spott und Hohn und
macht wahrlich dem g r ö ß t e n Schweizerkanton schlechte Ehre S chlim?
mer kann's wol nirgend's mehr stehen Da bedarf's noch gewaltiger
Anstrengungen von Seite des Staates, der Gemeinden und der Eltern,
um auch nur einen erträglichen Zustand herbei zuführm!

Diesem düstern Zustand stellen wir das freundlichere Bild
gegenüber, welches die thurg. Schulen gegenwärtig bieten! Laut
dem Rechenschaftsbericht des thurg. Erziehungsrathes fiir das Jahr
1853 beträgt seit der Einführung des neuen Schulgesetzes das Mi-



nimum der Lehrerbesotdung im Kanton Thurgau, Wohnung und
Pflanzland nicht gerechnet:

an 26 Primarschulen jährlich 375 — 399 Fr.
„70 „ „ „ 400 -499 „
„ 55 „ „ „ 4o0 499 >,

„68 „ „ „ 500 - 549 „
„ 4t „ „ „ 550 Fr. und darüber,

über welche Besoldungen hinaus noch jährliche Alterszulagen von
20—40 Franken kommen.

Die Möglichkeit dieser bedeutenden Besoldungsaufbesserung
erklärt der Erzlehungsrath folgendennaßen :

„So durchgreifende, die finanziellen Kräfte so bedeutsam in
Anspruch nehmende Maßregeln wären wohl nicht ohne alle Schwierigkeit
„durchzuführen gewesen, wenn man die ganze Last auf Gemeinden
„und Familien hätte wälzen wollen,- wenn nicht der Staat selbst für
„diese Kostenvermehrung sehr bedeutende Beiträge auf sich genommen
„hätte. Umgekehrt muß dann freilich auch einleuchten, daß die Mei-
„nung derer, welche lauter Freischulen konstituiren und dem Staat die
„Gesammtkosten auflegen wollten, ebenso leichtfertig als unbillig
„erscheint. Die Möglichkeit, die Oekonomie des Primarschulwesens
„angemessen zu bestreiten, ist überall nur da gegeben, wo Familie,
„Gemeinde und Staat an die Kosten verhältnißmäßig beitragen.
„Dieser Grundsatz ist so wichtig, daß man ihn nicht laut genug und
„oft genug in Erinnerung bringen kann!"

Möchte die tiefe Wahrheit dieser Worte überall und namentlich
in den Kantonen beherzigt werden, wo von gewisser Seite her das
leichtfertige Streben sich kund gibt, sämmtliche Schul-, Militär-
und Armenlasten zc. allmälig dem Staate allein zu überbinden l

Der verantwortliche Redaktor und Verleger: I. I. Vogt in Diesbach bei Thun.

Schulausschreivunge».
t) Die vnterschule zu Graß w»l bei Seeberg mit Kindern. Pflichten:

«ebst den gesetzlichen die Abhaltung von wenigstens 2 Kinderlehren. Besoldung:
jn Baar Fr, 130 wozu Wohnung um Fr. 35. 70 und Schulland sammt V3 Garten
zusammen um Fr. t4. 30. Summa Fr. 180 (täglich nicht volle 50 RaPP en!
Prüfung am 16. Nov. Mittags 12 Uhr daselbst.

2) Die Unterschule zu Bützberg mit 100 Kindern. Pflichten: ncbst
den geschlichen wechselsweise die üblichen Kirchendienste. Besoldung: in Baar
Fr. 214 wozu Wohnung oder gr. 14. 30 Vergütung. Summa Fr. 22S. 30.
Prüfung am lt. Nov. Nachmittags 1 Uhr daselbst.

3) In der Gemeinde Dicmtigen die Schulen s) Horben mit cirka 80
Kindern I-)Riedern mit cirka 30 Kindern und <:) die Unterschule zuZwischen-
flu h mit cirka V0 Kindern. Pflichte» für alle nebst den gesetzlichen die üblichen

Nebendienste, wobei das unerläßliche „Heize u Wüsche". Besoldung für
Horben Summa Fr. 182. 13 (täglich nicht volle S0 Rappen!!), für Niedern

Summa Fr. 152. 86 (täglich nicht 42 Rappen!!), für Zwischenfluh
Summa Fr. 142. 86 (täglich 3» Rappen!!!). Prüfung am 15 November,
Morgens 9 Uhr, zu Dieintigen.
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